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1.  Sinn und Zweck 
 

1.1. Gründung 
 
Der Baseballclub Wittenbach Vikings wurde am 15. Dezember 1999 gegründet und ist ein 
Verein im Sinne von Artikel 60ff ZGB mit Sitz in Wittenbach, Kanton St. Gallen. Er be-
zweckt die Ausübung und Verbreitung des Baseball- und allenfalls Softballsports, sowie die 
Pflege der Kameradschaft. 
 

1.2. Vereinsgrundlage 
 
Die Statuten sind für alle Mitglieder des Vereins verbindlich. 
 

1.3. Neutralität 
 
Der Verein ist politisch und konfessionell absolut neutral. 
 
 
2.  Mitglieder 
 

2.1. Mitgliederkategorien 
 
Der Verein besteht aus: 
 
♦ Aktivmitglieder mit Lizenz 
♦ Aktivmitglieder ohne Lizenz 
♦ Schüler / Lehrlinge / Studierende 
♦ Juniorinnen / Junioren 
♦ Ehrenmitglieder 
♦ Passivmitglieder 

2.2. Aktivmitglieder mit Lizenz 
 
Jede natürliche, mündige Person, die aktiv an Training und Spiel teilnehmen will, ist „Aktiv-
mitglied mit Lizenz“. 
 

2.3. Aktivmitglieder ohne Lizenz 
 
Jede natürliche, mündige Person, die im Verein mitmachen will ohne an der Meisterschaft 
teilzunehmen, ist „Aktivmitglied ohne Lizenz“. 
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2.4. Juniorinnen/Junioren 
 
Jede natürliche Person im Juniorenalter gemäss Schweizerischem Baseball- und Softball- 
Verband (SBSV), die aktiv an Training und Spiel teilnehmen will, ist „Juniorenmitglied“. 
 

2.5. Ehrenmitglieder 
 
Die Generalversammlung kann natürliche Personen, die sich um den Verein besonders ver-
dient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern machen. 
 

2.6. Passivmitglieder 
 
Jede natürliche oder juristische Person, die den Verein unterstützen will, ohne aktiv im Verein 
mitzumachen, kann Passivmitglied werden. 
 

2.7. Eintritt 
 
Über Eintrittsgesuche entscheidet der Vorstand. Weist der Vorstand ein Eintrittsgesuch ab, 
kann dieser Entscheid an die Generalversammlung weitergezogen werden. 
 

2.8. Austritt 
 
Austrittsgesuche von Mitgliedern können nur auf Ende einer Saison gestellt werden und müs-
sen bis spätestens 30. September schriftlich an den Vereinsvorstand eingereicht werden. 
 

2.9. Ausschluss 
 
Ein Vereinsmitglied kann, nach vorheriger Anhörung, aus folgenden Gründen vom Vorstand 
aus dem Verein ausgeschlossen werden: 
 
1. Wegen erheblicher Nichterfüllung seiner Pflichten. 
2. Wegen erheblichen Zahlungsrückständen – trotz Mahnung. 
3. Wegen eines schweren Verstosses gegen die Interessen des Vereines. 
4. Wegen groben unsportlichen Verhaltens. 
5. Wegen unehrenhafter Handlung. 
 
Gegen den Ausschluss kann ein schriftlicher Rekurs an die Generalversammlung eingereicht 
werden. Die Generalversammlung entscheidet mit absolutem Mehr der abgegebenen Stim-
men. 
 
 
 
 
 
 

 3



2.10. Rechte der Mitglieder 
 
Die vereinspolitischen Rechte sind in Punkt „3. Organisation“ geregelt. Die Aktiv- und Junio-
renmitglieder können nach Weisung der Trainer an Training und – soweit sie eine gültige 
Lizenz besitzen – Spiel teilnehmen und die zur Verfügung stehenden Anlagen und Geräte 
benutzen. Alle Mitglieder erhalten unentgeltlich das Vereinsbulletin.  
 

2.11. Pflichten der Mitglieder 
 
Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins zu wahren und die Statuten, Reg-
lemente und Anordnungen der Organe zu befolgen. Die Mitglieder haben jährlich ihren Mit-
gliederbeitrag zu entrichten. Ehrenmitglieder sind davon befreit.  
 
 
3.  Organisation 
 

3.1. Vereinsjahr 
 
Das Vereinsjahr beginnt am 1. November und endet am 31. Oktober. 
 

3.2. Organe 
 
Vereinsorgane sind: 
 
♦ die Generalversammlung 
♦ der Vorstand 
♦ die Revisoren 
 

3.3. Generalversammlung 
 
Die Generalversammlung ist das oberste Organ und erledigt alle Geschäfte, die ihr nach Sta-
tuten übertragen sind. 
 

3.4. Ordentliche Generalversammlung 
 
Der Generalversammlung obliegen folgende Geschäfte: 
 
1. Festlegung der Stimmberechtigten, des Protokollführers und der Stimmenzähler. 
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung 
3. Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichtes 
4. Entgegennahme und Genehmigung der Jahresrechnung und des Revisionsberichtes 
5. Festsetzung Beiträge für Mitglieder  
6. Genehmigung des Budgets  
7. Statutenänderungen  
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8. Wahl des Präsidenten 
9. Wahl der Vorstandsmitglieder 
10. Wahl der Revisoren 
11. Ehrungen 
12. Anträge 
13. Verschiedenes 
 

3.5. Ausserordentliche Generalversammlung 
 
Die ausserordentliche Generalversammlung kann vom Vorstand oder auf schriftliches Begeh-
ren von mindestens 1/5 der stimmberechtigten Mitglieder jederzeit einberufen werden. Einla-
dungen mit Traktandenliste sind allen Mitgliedern 30 Tage im voraus zuzustellen. 
 

3.6. Einberufung der Generalversammlung 
 
Die Einladungen mit Traktandenliste und Bericht des Vorstandes sind allen Mitgliedern min-
destens 30 Tage im voraus zuzustellen. Die Generalversammlung ist für jedes Aktiv- und Ju-
niorenmitglied obligatorisch. 
 

3.7. Anträge 
 
Anträge zuhanden der ordentlichen Generalversammlung müssen dem Vorstand mindestens 
14 Tage vorher schriftlich bekannt gegeben werden. 
 

3.8. Stimm- und Wahlrecht 
 
Ausser den Passivmitgliedern sind alle Mitglieder stimm- und wahlberechtigt. 
 

3.9. Wahlen und Abstimmungen 
 
♦ Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen, es sei denn, 2/3 der anwesenden stimmberech-

tigten Mitglieder verlangen die geheime Durchführung. 
 
♦ Beschlüsse an der Generalversammlung werden mit absolutem Mehr der abgegebenen 

Stimmen gefasst, es sei denn, die Statuten schreiben ausdrücklich etwas anderes vor. 
 

3.10. Fusion/Auflösung 
 
Beschlüsse über Fusion oder Auflösung des Vereins sind nur anlässlich einer eigens dafür 
einberufenen ausserordentlichen Generalversammlung möglich. Sie ist nur beschlussfähig, 
wenn mindestens 2/3 der stimmberechtigten Vereinsmitglieder anwesend sind. Wenigstens 
2/3 der anwesenden Stimmberechtigten müssen sich für die Fusion oder Auflösung ausspre-
chen. Im übrigen gelten Artikel 77 und 78 ZGB. 
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3.11. Vorsitz 
 
Der Vorsitz an der ordentlichen und ausserordentlichen Generalversammlung führt der Präsi-
dent. In seiner Abwesenheit ein von ihm bestimmtes Vorstandsmitglied. 
 
 
 
4.  Vorstand 
 

4.1. Mitglieder  
 
Der Vorstand besteht aus 3 – 7 Personen und wird von der Generalversammlung für die Dauer 
eines Vereinsjahres gewählt. Er konstituiert sich, mit Ausnahme der Wahl des Präsidenten, 
selber. 
 

4.2. Wahl  
 
In den Vorstand sind alle Mitglieder wählbar. Es können mehrere Ämter in einer Person ver-
einigt werden, ausgenommen das Amt des Präsidenten. Jedes Vorstandsmitglied hat nur eine 
Stimme. Bei Stimmengleichheit hat der Präsident den Stichentscheid. 
 

4.3. Aufgaben  
 
Der Vorstand leitet den Verein und hat alle Kompetenzen, die nicht ausdrücklich einem ande-
ren Organ zustehen. Er sorgt insbesondere für die Einhaltung der Statuten und Durchsetzung 
der Beschlüsse; er ist dafür besorgt, dass die vorhandenen Mittel wirtschaftlich und sparsam 
verwendet werden. Dem Vorstand obliegt die Planung, welche den erfolgreichen Fortbestand 
des Vereins sicherstellen soll.  

4.4. Unterschriftsberechtigung 

Die rechtsverbindliche Unterschrift für den Verein führen: 

1. Der Präsident und der Vizepräsident unter sich oder mit einem anderen Vorstandsmit-
glied. 

 
2. Für den Postcheck- und Bankverkehr führen der Kassier und der Präsident Einzelunter-

schrift. 
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5.  Revisoren 
 

5.1. Wahl und Aufgabe 
 
Die Generalversammlung wählt die Rechnungsrevisoren für das folgende Vereinsjahr. Die 
Rechnungsrevisoren dürfen dem Vorstand nicht angehören. Die Revisoren prüfen die Jahres-
rechnung und erstatten schriftlichen Bericht zuhanden der Generalversammlung.  
 
 
 
6.  Finanzen 
 

6.1. Einnahmen 
 
Die Einnahmen des Vereins bestehen aus: 
 
♦ Ordentlichen Mitgliederbeiträgen 
♦ Subventionen 
♦ Sammlungen/Schenkungen 
♦ Nettoerträgen von Veranstaltungen, Werbungen, Clubwirtschaft usw. 
♦ Sponsoring 
 

6.2. Haftung 
 
Jedes Mitglied haftet bis maximal Fr. 100.--. Jede darübergehende, persönliche Haftung ist 
ausgeschlossen. 
 
Von der Generalversammlung beschlossene Mitgliederbeiträge und allfällige Änderungen 
sind Bestandteil dieser Statuten (Anhang I). 
 
 
 
7.  Statutenänderungen 
 

7.1. Voraussetzung für eine Statutenänderung 
 
Statutenänderungen können anlässlich der Generalversammlung beschlossen werden, sofern 
sich 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten dafür aussprechen. 
 

7.2. Mitteilung der Statutenänderungen 
 
Statutenänderungen sind den Vereinsmitgliedern in vollem Wortlaut 14 Tage vor der betref-
fenden Generalversammlung mit der Einladung schriftlich zuzustellen. 
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7.3. Statutenänderungsanträge 
 
Statutenänderungsanträge von Vereinsmitgliedern sind dem Vorstand 14 Tage vor der Gene-
ralversammlung schriftlich einzureichen. 
 
 
 
8.  Schlussbestimmungen 
 
Die vorliegenden Statuten wurden an der Gründungsversammlung vom 15. Dezember 1999 
genehmigt. Änderung unter Punkt 6.2 wurde an der 1. GV vom 1. Dezember 2000 genehmigt. 
 
 
 
 
 
Präsident      Vizepräsident 
 
 
 
 
______________________    _______________________ 
 
 
 
 
 
9.  Anhang 
 
1.   Mitgliederbeiträge 
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